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Allgemeinverfügung 
 

 
Die Allgemeinverfügung des Landkreises Ludwigslust-Parchim über die Festlegung eines 
Beobachtungsgebietes nach dem Ausbruch der Geflügelpest vom Subtyp H5N8 bei Hausgeflügel im 
Landkreis Prignitz vom 25.01.2021 wird aufgehoben. 
 
Hinweise 
 
Die Aufhebung des Beobachtungsgebietes ist gemäß § 37 Tiergesundheitsgesetz sofort vollziehbar. 
 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Putlitzer Straße 25, 19370 Parchim erhoben werden. 
 
 

 
Parchim, den 26.02.2021 
 

 
Stefan Sternberg 
Landrat 

 


